
Rechtsprechung

Streitwert in Ehesachen

Art. 12 Abs. 1 GG, § 48 GKG

Die Festsetzung des Streitwerts auf 3.000 EUR f�r eine
Ehesache, in der beiden Parteien ratenfreie Prozesskos-
tenhilfe bewilligt worden ist, verletzt die Berufsaus-
�bungsfreiheit des beigeordneten Rechtsanwalts, wenn
das dreifache Nettoeinkommen der Parteien deutlich hç-
her (hier: 7.000 EUR) liegt und die Streitwertfestsetzung
ohne n�here Begr�ndung mit dem Hinweis erfolgt, es
handele sich um ein einfaches Verfahren und wegen der
Bewilligung ratenfreier Prozesskostenhilfe komme es oh-
nehin nicht auf das dreifache Nettoeineinkommen der
Parteien an.
(Leitsatz der Redaktion)

BVerfG (3. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v.
21.2.2007 – 1 BvR 2407/06

Anm. der Redaktion: Die Entscheidung ist abgedruckt in
AnwBl 2007, 380 f. Der in der Entscheidung zitierte Beschluss
des BVerfG v. 23.8.2005 (1 BvR 46/05) ist abgedruckt in FF
2005, 314; vgl. auch OLG Stuttgart FF 2006, 111 m. Anm.
Witopil; vgl. ferner die Beschlüsse des BVerfG v. 22.2.2006 – 1
BvR 2139/05 – und v. 28.3.2006 – 1 BvR 838/05.

Befristung des nachehelichen
Aufstockungsunterhalts

§§ 1573 Abs. 2, 3 und 5, 1578 Abs. 1 BGB; § 323
Abs. 1, 2 ZPO; § 10 Abs. 1 EStG; § 40 Abs. 1 BBesG

a) Ein nachehelicher Karrieresprung ist auch nach der
neueren Rspr. des Senats zu den wandelbaren ehelichen
Lebensverh�ltnissen nicht als ehepr�gend zu ber�ck-
sichtigen (im Anschluss an das Senatsurt. BGHZ 166,
351 = FamRZ 2006, 683). Anderes gilt f�r eine Verringe-
rung des Nettoeinkommens, wenn der Unterhaltspflich-
tige nach Rechtskraft der Ehescheidung in eine Religi-
onsgemeinschaft eintritt.
b) Die unterhaltsrechtliche Ber�cksichtigung von Beitr�-
gen f�r eine zus�tzliche Altersversorgung setzt voraus,
dass solche Betr�ge tats�chlich auf die Altersvorsorge
f�r die betreffende Person verwendet werden; ein fiktiver
Abzug kommt nicht in Betracht.
c) Auf eine ge�nderte hçchstrichterliche Rspr. (hier: zum
Splittingvorteil in zweiter Ehe und zum Familienzuschlag
f�r einen in den Haushalt aufgenommenen Stiefsohn)
kann sich auch der Ab�nderungsbeklagte erst ab Ver-
k�ndung des entsprechenden hçchstrichterlichen Urteils

st�tzen (Abgrenzung zum Senatsurt. v. 21.2.2001 – XII ZR
276/98 – FamRZ 2001, 1364).
d) Den Unterhaltsschuldner trifft eine Obliegenheit zur
Geltendmachung des Realsplittings nur insoweit, als er
den Unterhaltsanspruch anerkannt hat, dieser rechtskr�f-
tig feststeht oder soweit er den Unterhaltsanspruch frei-
willig erf�llt.
e) Wenn der Familienzuschlag nach § 40 Abs. 1 BBesG
sowohl wegen des Unterhaltsanspruchs aus einer ge-
schiedenen Ehe als auch wegen einer bestehenden
(zweiten) Ehe gezahlt wird, ist er bei der Bemessung des
vorrangigen Unterhaltsanspruchs der geschiedenen Ehe-
frau nur h�lftig zu ber�cksichtigen (Abweichung von dem
Senatsurt. v. 14.2.1990 – XII ZR 51/89 – FamRZ 1990,
981).
f) Der Unterhaltsschuldner ist mit den f�r eine Befristung
des Aufstockungsunterhalts relevanten Tatsachen nicht
nach § 323 Abs. 2 ZPO pr�kludiert, wenn die abzu�n-
dernde Entscheidung aus einer Zeit vor der �nderung der
Senatsrechtsprechung zur ehepr�genden Haushalts-
t�tigkeit und Kindererziehung stammt und die f�r die
notwendige Gesamtw�rdigung maßgebenden Umst�nde
seinerzeit noch nicht sicher abgesch�tzt werden konnten
(Abweichung vom Senatsurt. v. 9.6.2004 – XII ZR 308/01 –
FamRZ 2004, 1357).
g) Zur Befristung des Anspruchs auf Aufstockungsunter-
halt (im Anschluss an die Senatsurt. v. 12.4.2006 – XII ZR
240/03 – FamRZ 2006, 1006, 1007 und vom 25.10.2006 –
XII ZR 190/03 – FamRZ 2007, 200, 203).

BGH, Urt. v. 28.2.2007 – XII ZR 37/05 (OLG Hamm, AG
Hamm)

Aus den Gründen: II. Soweit das Berufungsgericht den
Unterhaltsanspruch der Klägerin allerdings auf die Zeit bis
Dezember 2006 befristet hat, steht die Entscheidung im Ein-
klang mit der neueren Rspr. des Senats und ist revisionsrecht-
lich nicht zu beanstanden.
1. Der Unterhaltsanspruch der Klägerin ergibt sich allein aus
§ 1573 Abs. 2 und 3 BGB, zumal die Klägerin inzwischen
wieder in ihrem Beruf erwerbstätig ist und ihren Unterhalts-
bedarf im Umfang dieser Einkünfte selbst nachhaltig sichern
kann. Weil die Klägerin nach den Feststellungen des Beru-
fungsgerichts keine ehebedingten Nachteile mehr erleidet,
kommt grundsätzlich eine Befristung ihres Unterhalts-
anspruchs nach § 1573 Abs. 5 BGB in Betracht. Dem steht
nicht entgegen, dass eine solche Befristung in dem abzuän-
dernden Urteil noch nicht ausgesprochen wurde.
a) Aufstockungsunterhalt aus § 1573 Abs. 2 und 3 BGB
schuldete der Beklagte der Klägerin nach st. Rspr. des
Senats allerdings schon seit Aufnahme ihrer Teilzeittätig-
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